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Die Depression gehört zu
den häufigsten psychiatri-
schen Erkrankungen im Al-
ter. Das Suizidrisiko steigt
drastisch an. Es wird ge-
schätzt,dass in der hausärzt-
lichen Praxis etwa ein Drit-
tel der älteren Patienten von
einer Depression betroffen
ist.Noch höher liegt der An-
teil bei pflegebedürftigen
Personen. Der Hausarzt
spielt in der Versorgung eine
zentrale Rolle, da er in der
Regel die erste Anlaufstelle
für die Kranken ist.Für pfle-
gebedürftige Personen sind
auch Altenpflegekräfte wich-

tig,die psychische Störungen
beobachten und eine wichti-
ge Vermittlerfunktion zwi-
schen Arzt,Angehörigen und
Betroffenen einnehmen kön-
nen.Das Düsseldorfer Bünd-
nis gegen Depression hat die
Verbesserung der Früh-
erkennung der Depression
und der Versorgung von Be-
troffenen zum Ziel. Ein
Schwerpunkt des Bündnis-
ses ist die Depression im Al-
ter.Daher werden zu diesem
Thema Fortbildungen für
Pflegefachkräfte und für Ärz-
te und Ärztinnen angeboten:

ax

FORTBILDUNG

Depression im Alter 

Ärztinnen und Ärzten,
die ihre Weiterbildung nach
der seit Oktober 2005 gel-
tenden Weiterbildungsord-
nung (WBO) absolvieren,
stehen zur geforderten Do-
kumentation so genannte
Dokumentationsbögen zur
Verfügung.Zahlreiche Fach-
gesellschaften wie zum Bei-
spiel die Deutsche Gesell-
schaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe haben auf der
Basis der Weiterbildungs-
ordnung „Logbücher“ er-
stellt, die ebenfalls für die

Dokumentation nach § 8 der
Weiterbildungsordnung für
die nordrheinischen Ärztin-
nen und Ärzte verwendet
werden können.

Logbücher sind zum Teil
ausführlicher gestaltet als
die Dokumentationsbögen,
die auch auf der Homepage
der Ärztekammer Nord-
rhein (www.aekno.de) in der
Rubrik „Weiterbildung/Wei-
terbildungsordnung“ zur Ver-
fügung stehen und für die
Anforderungen nach der
WBO ausreichend sind.

WEITERBILDUNG

Dokumentation mit Logbüchern 

Nach der geltenden
WBO muss der in Weiter-
bildung befindliche Arzt die
abgeleisteten, vorgeschrie-
benen Weiterbildungsinhal-
te dokumentieren.

Auch ist ein Gespräch
über den Stand der Weiter-
bildung zwischen Weiterbil-
der und weiterzubildendem
Arzt nach Abschluss eines je-
den Weiterbildungsabschnit-
tes oder mindestens einmal
pro Jahr vorgeschrieben.Der
Inhalt des Gespräches muss
dokumentiert werden.

Die Dokumentationen  -
unabhängig ob in Logbü-
chern oder auf Dokumen-
tationsbögen - sind Bestand-

Fortbildung 
Im Rahmen des Düsseldorfer Bündnisses gegen Depression wird
eine Fortbildung für niedergelassen tätige Hausärzte mit dem The-
ma „Depression im Alter – erkennen und behandeln“ angeboten.
Termin: 17. Mai 2006, 14-18 Uhr
Ort: Haus der Ärzteschaft, Tersteegenstr. 9, 

40474 Düsseldorf
Raum AC-EG 1.1-4, Halle

Referenten: Dr. med. Wolfgang Wittgens, 
Dr. phil. Michael Schreiber. 
Krankenhaus Elbroich, Gerontopsychiatrie, Düsseldorf.

Die Veranstaltung ist gebührenfrei und mit 6 Punkten zertifiziert.
Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung und Bestäti-
gung möglich.. 
Kontaktadresse: Ärztekammer Nordrhein, 
z. Hd. PD Dr. Dr. Andrea Icks. Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf, 
Fax: (0211) 4302-1244. E-Mail: dr.andrea.icks@aekno.de

Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen 
Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekam-
mer Nordrhein ist der 23./24. August 2006.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 12. Juli 2006.

Die weiteren Termine und Informationen zu den Modalitäten der
Weiterbildungsprüfungen 2005 stehen im Internet auf der 
Homepage www.aekno.de und im November-Heft 2005 auf 
Seite 20. ÄkNo

teil der Unterlagen, die für
den Antrag auf Zulassung
zur Prüfung bei der Ärzte-
kammer Nordrhein einge-
reicht werden (§ 8 WBO).

Eine ausführliche Log-
buch-Liste findet sich auf der
Homepage der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe
(www.aekwl.de) in der Ru-
brik Weiterbildung/Weiter-
bildungsordnung. Die Bun-
desärztekammer hat ein
Muster-Logbuch für die
„Allgemeine Chirurgie“ ver-
abschiedet und auf ihrer
Homepage unter

www.baek.de/30/Weiter-
bildung/index.html veröf-
fentlicht. bre

Wird ein Arzt zur Durch-
führung der ärztlichen Lei-
chenschau gerufen, kann er
für diese Leistung die Num-
mer 100 der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) und
ein Wegegeld abrechnen.Da-
rauf weist die GOÄ-Abtei-
lung der Ärztekammer
Nordrhein aus aktuellem
Anlass hin. Die Gebühren-
ordnung sieht für die ärztli-
che Leichenschau eine Ver-
gütung bis zu 51 Euro vor.
Das entfernungsabhängige
Wegegeld liegt in der Regel
bei etwa 15 Euro. Falls der
Arzt gerufen wurde, als die
Person noch nicht erkenn-
bar verstorben war, und er
davon ausgehen konnte,dass

lebenserhaltende ärztliche
Maßnahmen einzuleiten
sind,kann der Arzt zusätzlich
einen Patientenbesuch be-
rechnen.Bei Privatpatienten
kann über die Nummer 50
GOÄ und bei gesetzlich
Krankenversicherten über
die Versicherungskarte ab-
gerechnet werden. Ärztin-
nen und Ärzte sind verpflich-
tet, die Leichenschau über
die Gebührenordnung abzu-
rechnen und eine ordnungs-
gemäße Rechnung auf der
Grundlage der GOÄ zu er-
stellen. Weitere Informatio-
nen unter Telefon:0211/4302-
1213, E-Mail: gabriele.dor-
ner@aekno.de.

ÄkNo/bre

LEICHENSCHAU

Ordnungsgemäße Arztrechnung
verpflichtend


